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Informationsblatt zur Gymnasialen Oberstufe

Liebe Schülerinnen und Schüler,

der Übergang in Kl.12 wird für Sie mit einer Reihe von Neuerungen verbunden sein. Damit dieser  “ nahezu  reibungsfrei“ verläuft, haben wir nachfolgend die wichtigsten Informationen zusammengestellt:

1. Die durch Unterschrift bezeugte und durch Aushang dokumentierte Kurswahl für das kommende Schuljahr ist absolut verbindlich! 
Das bedeutet: Wenn ein Schüler eigenmächtig - egal aus welchen Gründen - vom Kurs A in den Kurs B wechselt, bekommt er am Ende des Schulhalbjahres im Kurs A Null Punkte und im Kurs B keine Note, unabhängig von den dort erbrachten Leistungen.

Diese restriktive Regelung hat sich in der Vergangenheit leider als notwendig erwiesen. Darüber hinaus ist die Kurswahl für die Klasse 13 insoweit verbindlich, als durch die Änderung der Kurswahl am Ende von Klasse 12 für die Klasse 13 keine bestehenden Kurse aufgelöst werden und keine neuen hinzukommen können. Im Zweifelsfalle entscheidet das Los darüber, wer in einen noch aufnahmefähigen Kurs hinein darf. 
Die Kurszuweisung am Anfang des Schuljahres ist verbindlich. Begründete Änderungen müssen  in der 1. Unterrichtswoche schriftlich beantragt werden (Formulare beim Oberstufenberater der  Klassenstufe 12).   Die genehmigten Änderungen - auch was die Hinzunahme und das Weglassen von Kursen betrifft -  wird am Beginn der zweiten Unterrichtswoche durch Aushang bekannt gegeben.

2. In Klasse 12 wird der Klassenverband weitgehend aufgelöst. Wir haben versucht, zumindest große Teile der alten Klassen beieinander zu lassen. Die Rolle des Klassenlehrers übernimmt der Tutor. Das bedeutet: Jedem Schüler ist ein Lehrer als Tutor zugeordnet, der ihn betreut und berät und in allen über den Unterricht hinausgehenden Angelegenheiten für ihn zuständig ist.

3. Für jeden Schüler der Klasse 12 und 13 besteht innerhalb der ersten 14 Tage des Schuljahres die Möglichkeit, seine Kurswahl durch Hinzunahme oder Weglassen von Religion zu korrigieren. Dabei ist jedoch die Belegung von geeigneten Ersatzkursen (s. Leitfaden) zu beachten sowie die gesetzliche Verpflichtung, die An- oder Abmeldung zum Religionsunterricht aus Glaubens- ​und Gewissensgründen zu bestätigen. Entsprechende Formulare sind auf dem Sekretariat erhältlich.
 

4. Eine generelle Befreiung vom Sportunterricht ist nur durch ein amtsärztliches Attest oder durch eine entsprechende Krankenhaus-Bescheinigung möglich. Liegt diese nicht rechtzeitig vor, kann der Sportlehrer, falls der Schüler - auch aus anderen Gründen - häufig fehlt, keine Note erteilen. Damit erhält der Schüler im Fach Sport Null Punkte und kann so nicht zum Abitur zugelassen werden !!!

5. Zu Beginn der Klasse 12 erhält jeder Schüler ein Entschuldigungsbuch, in das jede versäumte Stunde, sowie der Grund für das Versäumnis einzutragen sind. Bei noch minderjährigen Schülern ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig. Jeder Eintrag ist innerhalb einer Woche dem Fachlehrer, bei einem längeren Zeitabschnitt (eine Woche und mehr) dem Tutor, zur Abzeichnung vorzulegen. Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich Schulpflicht d.h. Anwesenheitspflicht besteht und nur Krankheit und dringende persönliche Angelegenheiten als Entschuldigungsgrund akzeptiert werden können. Beurlaubungen, die einen vorhersehbaren Grund enthalten, sind dem Fachlehrer bzw. dem Tutor vorher vorzulegen. Beurlaubungen über einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen sowie in Verlängerung der Ferien sind grundsätzlich bei der Schulleitung einzuholen. 

In regelmäßigen Abständen wird das Entschuldigungsbuch vom Tutor durchgesehen und abgezeichnet . In größeren Zeitabschnitten werden die Entschuldigungsbücher auch von der Schulleitung durchgesehen.

Achtung !!! Jeder Schüler muss damit rechnen, dass seine Versäumnisse - entschuldigte wie unentschuldigte - im Zeugnis unter Bemerkungen aufgeführt werden.

6. Eine Sonderregelung gilt für die Klausuren in den Klassen 12 und 13. 
Zu Beginn eines jeden Halbjahres werden durch Aushang alle Klausur-Termine bekannt gegeben. Damit ist jeder Schüler in der Lage, seine persönlichen Termine darauf abzustimmen. So ist zum Beispiel eine Fahrschulprüfung kein Grund für eine versäumte Klausur ! Grundsätzlich gilt: wird eine Klausur versäumt, so ist in der darauf folgenden Stunde, bzw. wenn der Schüler vorher in der Schule ist, zum frühest möglichen Zeitpunkt ein Attest vorzulegen. Liegt dies nicht innerhalb einer Woche vor, so werden für die Klausur Null Punkte erteilt! Wird außer Krankheit ein anderer Grund vorgebracht, so entscheidet im Zweifelsfalle die Schulleitung über die Wertung der Klausur.

7.  Hinweise zu GFS und Facharbeit  =>  gesonderte Informationsblätter

8. Wiederholung der Klasse 12

Wenn bereits Ende des 2. Halbjahres der Klasse 12 feststeht, dass die Zulassung zur schriftlichen  Abiturprüfung nicht möglich ist, kann die Klasse 12 einmal wiederholt werden, falls nicht die Klasse 11 bereits wiederholt wurde. Darüber hinaus kann die Schulleitung in besonderen Härtefällen -auf rechtzeitigen Antrag hin- eine Wiederholung genehmigen. Alle diese Anträge werden in der Jahrgangsstufenkonferenz  beraten. Bei der Entscheidung wird ein strenger Maßstab angelegt.

9. Für KOOP-Schüler gilt:
In dem Kurs, den sie an der anderen Schule besuchen, leihen sie die Bücher dort. 
Eine Gutschein-Regelung ist für dieses Fach nicht möglich. Bitte die Bücher am Ende an den Fachlehrer zurückgeben! Eine entsprechende Unterschrift des Lehrers ist bei der Abholung des Abitur-Zeugnisses vorzulegen!

10. Zum Rauchen bitte die Raucherecke beim Fahrradständer aufsuchen

11. Wer mit dem Auto zur Schule kommt und auf dem Schulparkplatz parken

möchte, muss sich vorher im  Sekretariat  eine Parkplakette geben lassen.

12.  Wer eine Schülerversicherung abschließen möchte, melde sich bitte bei Frau von der Haar.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen  den Start  in die Klasse 12  zu erleichtern und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Verlauf  Ihrer letzten beiden Schuljahre.






- Die Schulleitung / die Oberstufenberater -   

